
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2010/8/31 4Ob163/09p,
4Ob126/10y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.2010

Norm

UrhG §86 Abs1

Rechtssatz

Der Anspruch nach § 86 Abs 1 UrhG besteht wegen seines bereicherungsrechtlichen Charakters nur gegen jene

Person, die aus dem Eingri4 in Rechte des Urhebers einen Nutzen zieht, nicht jedoch gegen Anstifter und Gehilfen.Der

Anspruch nach Paragraph 86, Absatz eins, UrhG besteht wegen seines bereicherungsrechtlichen Charakters nur gegen

jene Person, die aus dem Eingri4 in Rechte des Urhebers einen Nutzen zieht, nicht jedoch gegen Anstifter und

Gehilfen.
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